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1. Nuklearmedizinische Therapien können innerhalb nuklearmedizinischer 
Institutionen stationär oder ambulant durchgeführt werden. Bei 
ambulanten Therapien muß jedenfalls ein Konzept zu 
strahlenhygienischen Erwägungen sowie zur stationären Übernahme aus 
medizinischen- und/oder Strahlenschutzgründen vorliegen. 

 
 

2. Die Durchführung der Therapie obliegt ausschließlich Fachärzten für 
Nuklearmedizin. 

 
 

3. Planungsrichtwert für die Erreichbarkeit stationärer 
nuklearmedizinischer Therapiezentren ist höchstens 90 min. 
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